
...

P / C   - S 500 - CV 8.1 - SP 2

Straßenverkehrsbehörde

PK31, Postfach  60 02 80, 22202 Hamburg Dienststelle PK31

Oberaltenallee 42

Bezirksamt 22081 Hamburg

Hamburg-Nord
-N/MR 21-
Kümmellstraße 6
20249 Hamburg

Telefon

Fax

Sachbearbeiter

pk31verkehr@polizei.hamburg.de
Datum 07.01.2021
Aktenzeichen 031/8V/0011716/2021

STRASSENVERKEHRSBEHÖRDLICHE ANORDNUNG
Lortzingstraße Höhe Friedrichsberger Straße

1 Anordnung
Das PK31 als zuständige Straßenverkehrsbehörde ordnet gemäß § 45 StVO aus Gründen der Sicherheit und 
Ordnung des Verkehrs für die

Lortzingstraße Höhe Friedrichsberger Straße

folgendes an:

Verdeutlichen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung für Kfz

2 Durchzuführende Maßnahmen
Zur Realisierung der o.a. Anordnung sind folgende Maßnahmen erforderlich:

-Aufbau eines VZ 209 StVO („vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts“) + ZZ 1022-10 StVO („Radverkehr frei“)

3 Begründung

Im Verlauf der Veloroute 6 (Lortzingstraße über Friedrichsberger Straße in Grünanlage) befindet sich in Höhe der 

Einmündung zur Lortzingstraße zwischen den beiden Fahrtrichtungen der Friedrichsberger Straße eine bauliche 

Sprunginsel (+ Sperrflächen).

Vereinzelt biegen Kraftfahrzeuge aus der Lortzingstraße nach links in die Friedrichsberger Straße (Richtung 

Dehnhaide) ab und befahren dabei ordnungswidrig die Richtungsfahrbahn des Gegenverkehrs, um die bauliche 

Querungshilfe zu umfahren.

Um diese unfallträchtigen Situationen zu unterbinden, ist das VZ 209 StVO („vorgeschriebene Fahrtrichtung 

rechts“) in der Lortzingstraße vor der Friedrichsberger Straße aufzustellen. Unterhalb des anzubringenden 

VZ 209 StVO ist das ZZ 1022-10 StVO („Radverkehr frei“) anzubringen, um dem aus der Lortzingstraße kom-

menden Radverkehr das Queren der Friedrichsberger Straße über die Querungshilfe in Richtung Grünanlage 

weiterhin zu ermöglichen.
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4 Anhörung
Die vorstehende Anordnung wird zur Anhörung übersandt. Einwände sind der anordnenden Dienststelle umge-
hend schriftlich mitzuteilen.
5 Ausführung
Bestehen aus Sicht des Straßenwegebaulastträgers keine Einwände, wird um Durchführung der Anordnung un-
ter Beteiligung der anordnenden Dienststelle gebeten.

Die beigefügte Erledigungsmeldung ist der anordnenden Dienststelle nach Ausführung zu übersenden.
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